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Sonstiges

Storchennest für Lebehn

In diesem Frühjahr kreiste  ein Storchenpaar suchend über 
dem Gutshof. Auch ein Einzelgänger testete schon mal die 
Froschqualität am Lebehner See. So machten sich die 
Vereinsmitglieder auf die Suche nach einem Gerüst für ein 
Storchennest. Wie so oft, war der so gern gesehene  Zufall, 
zur rechten Zeit zur Stelle. Zum Tag der offenen Tür auf 
dem Rosenhof Flemming, Karlstein/UM, führte die Frage, 
ob denn in diesem Jahr Störche gekommen sind? „Sie sind 
heute bereits der 300-hunderste, der mich fragt!“, kam 
prompt die Antwort vom Besitzer Maik Flemming, „ich säg‘ 
den jetzt ab!“ So war es nur noch ein kleiner Schritt zum 
Glück und die Freude groß, ein stabiles, sogar verzinktes 
Gerüst war gefunden. 

Dafür ist der Verein „Für Lebehn und seinen See!“ e.V.  dem 
Rosen Hof Flemming sehr dankbar.  Bis zum Frühjahr wird, 
gemeinsam mit der Dorfjugend, das Weidengeflecht er-
neuert. Für das Aufrichten des Nestes hat die Firma Wei-
demüller/Penkun bereits ihre Unterstützung angesagt.

Stellenausschreibung

Organisation zur Arbeitsförderung und  
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

Zum 1. Juli 2016 ist in der Organisation zur Arbeitsför-
derung und Strukturentwicklung -OAS Pasewalk-  
GmbH die Stelle als 

Geschäftsführer 

zu besetzen. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung 
von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der berufli-
chen Ausbildung, Entwicklung und Erprobung von 
Modellen und Verfahren, die geeignet sind, die erwor-
benen Qualifikationen in praktischer Tätigkeit zu fördern.

Aufgaben 

-	 Führung der Gesellschaft in allen Belangen
-	 Ausarbeitung von Unternehmenszielen und Unter-

nehmensstrategien
-	 Erstellung von jährlichen Arbeits- und Wirtschafts-

plänen 
-	 Berichtswesen gegenüber den Gesellschaftern 
-	 Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und 

Erarbeitung der Lageberichte
-	 Kenntnisse und Umsetzung der Förderinstrumente 

der SGB II und III
-	 Leitung und Kontrolle der Struktureinheiten im Un-

ternehmen mit den Aufgaben: 
-	 Finanzmanagement
-	 Personalmanagement und allgemeine Verwaltung
-	 Projektmanagement
-	 Wirtschaftlichter Geschäftsbetrieb (Technische 

Dienstleistungen)
-	 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmung des 

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes, der 
Datensicherung und Datenschutzes

Anforderungen

-	 Erfahrene, qualifizierte Persönlichkeit mit hoher 
Sozial- und Führungskompetenz

-	 eigenverantwortliche Arbeitsweise und entsprechen-
de  Leistungsbereitschaft

-	 Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
-	 EDV-Kenntnisse 
-	 Führerschein Klasse B (Fahrpraxis)

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 19.02.2016 an die OAS Pasewalk 
GmbH, Geschäftsführer -persönlich-  Borkenstraße 
16a in 17358 Torgelow. 
Telefonische Vorabauskünfte können Sie gern unter der 
Telefon-Nr. 03976/23750 erfragen.

Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Schwer-
behinderte bevorzugt berücksichtig. Kosten, die in 
Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden 
nicht erstattet.
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Verkauf des Feuerwehrfahrzeuges 
der Feuerwehr Storkow

Die Stadt Penkun schreibt den Verkauf des Feuerwehr-
fahrzeuges der FF Storkow aus:

Fabrikat: SoKfz. LOESCHFZ. LF16
Typ: W 50 LF
Fahrzeug-Ident- Nr.: 7925898
Erstzulassung: 06/1980
Km-Stand ca.: 80.380
Leistung/ Hub: 2.300 KW/6.560cm
Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h
Antriebsart: Diesel
Nutz-oder Aufl iegelast kg: 1.400
Sitzplätze einschl. Führerplatz: 9
Maße (mm): L: 7.850, B: 2.500, H:300
Leergewicht: 8300 kg
Zul. Gesamtgewicht: 9700 kg
Zul. Achslast: v: 3.400 kg, h: 6.800 kg
Größenbezeichnung Bereifung: v: 8.25-20, h: 8.25-20
Gültige HU bis: 03/2016

Das Fahrzeug muss selbst vom Standort in Storkow 
abgeholt werden. Das Fahrzeug ist nur bedingt fahrbe-
reit, die Kopfdichtung ist defekt und weist Verlust von 
Kühlfl üssigkeit auf. Bei einem Privatverkauf wird die 
Sondersignalanlage nicht mit übergeben. Das Fahrzeug 
wird ohne feuerwehrtechnische Beladung verkauft. 
Ein Gutachten über den allgemeinen Zustand des Fahr-
zeuges liegt nicht vor. 
Unter Berücksichtigung des Alters und der daraus 
schlussfolgernder Betriebslaufzeit des Fahrzeuges liegt 
das Mindestangebot bei 2.500,00 Euro ohne MwSt.
Sollten Sie Interesse am Erwerb des Kfz haben, melden 
Sie sich bitte bis zum 23.12.2015 schriftlich unter Nen-
nung eines Angebots beim Amt Löcknitz-Penkun, 
Chausse estraße 30, 17321 Löcknitz oder per E-Mail 
unter schroeder@loecknitz-online.de

Ausg. Redaktions-
schluss

Anzeigen-
schluss

Erscheinungs-
termin

01-02/16 26.01.2016 28.01.2016 09.02.2016
03/2016 08.03. 2016 10.03.2016 22.03.2016
04/2016 12.04. 2016 14.04.2016 26.04.2016
05/2016 10.05. 2016 12.05.2016 24.05.2016
06/2016 07.06. 2016 09.06.2016 21.06.2016
07-08/16 12.07. 2016 14.07.2016 26.07.2016
09/2016 06.09. 2016 08.09.2016 20.09.2016
10/2016 27.09. 2016 29.09.2016 11.10.2016
11/2016 25.10. 2016 27.10.2016 08.11.2016
12/2016 06.12. 2016 08.12.2016 20.12.2016

Amtsblatt Löcknitz-Penkun 2016

Am 18. Dezember 2015, 
von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Haushaltsauflösung

Dorfstraße 106 in Blankensee

Wir danken unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit.

Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Auch 2016 sind wir mit unserem
Service und unseren Dienstleistungen
gern für Sie da.

GWW Gemeinnützige
Werk- und
Wohnstätten GmbH

Die Geschäftsführung    An den Stadtwerken 5    17309 Pasewalk
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Informationen

Jahresabschluss 2014
Bekanntmachung der OAS-Organisation zur Arbeitsförde-
rung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow 

1. Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Schwerin, 
erteilte aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2014 sowie des Lageberichts des Geschäfts-
führers der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung 
und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2014 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG  M-V wurde der 
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt 
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere  Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW 
festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

	 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben 
nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen 
Beanstandungen.“

Schwerin, den 08. Mai 2015
	 DOMUS AG
	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
	 Steuerberatungsgesellschaft
	 Zweigniederlassung Schwerin

2.	Der Landesrechnungshof teilte mit Schreiben vom 10. 
September 2015 zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2014 der OAS-Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH, Torgelow, folgen-
des mit:

	 Anliegend wird eine Ausfertigung des Berichts des Ab-
schlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2014 übersandt.

	 Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach 
eingeschränkter Prüfung frei (§ 14 Abs. 4 KPG).

3.	 In der Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 2015 
erfolgte die Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2014.

	 Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde geneh-
migt. Das Geschäftsjahr 2014 schloss mit einem Jah-
resfehlbetrag von 20.150,40 Euro ab, der auf neue 
Rechnung vorzutragen ist.

4.	Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2014 werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe 
an für 14 Tage in den Geschäftsräumen der OAS-Orga-
nisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung 
Pasewalk GmbH, Torgelow,

	 Borkenstraße 16a
	 17358 Torgelow

	 öffentlich ausgelegt.

Torgelow, den 30. November 2015

Jörg Zimmermann
Geschäftsführer
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Bekanntmachung
Die Wohnungsgesellschaft mbH Penkun, Stettiner Tor 2, 

17328 Penkun, teilt mit:

Der Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft mbH 
Penkun des Jahres 2013 wurde geprüft und im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Entsprechend § 16 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern liegen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht 2013 in der Wohnungsgesellschaft mbH 
Penkun zur Einsichtnahme vom 15.12.2015 bis 21.12.2015 
in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr aus.

Folgende Unterlagen werden hiermit veröffentlicht:
1.	 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
2.	 Beschluss der Gesellschafterversammlung 
	 vom 27.11.2014
3.	 Freigabe des Landesrechnungshofes M-V 
	 vom 02.06.2015

Penkun, 18.08.2015
gez. Bieseke, Geschäftsführung

Nachstehend Auszüge aus dem Prüfungsbericht von der 
GdW Revision AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steu-
erberatungsgesellschaft Hamburg und der Freigabe des 
Landesrechnungshofes M-V:

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

	 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

	 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung 
erteilen wir mit Datum vom 10. Oktober 2014 den fol-
genden eingeschränkten und mit einem Hinweis zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen versehenen Bestäti-
gungsvermerk: 

	 Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Wohnungsgesellschaft mbH Penkun, Penkun, für das 
Geschäftsjahr vom 1.  Januar bis 31. Dezember 2013 
geprüft. Durch § 13 KPG M-V wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft 
abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir 
darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestell-
ten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

	 Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Ein-
schränkung zu keinen Einwendungen geführt: Es werden 
Forderungen in Höhe von Euro 252.608,74 gegenüber 
Gesellschaftern ausgewiesen, deren Werthaltigkeit nicht 
nachgewiesen ist. Gleichzeitig bestehen Verbindlich
keiten in Höhe von Euro 236.378,69 gegenüber Gesell-
schaftern, bei denen nicht beurteilt werden kann, ob mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

	 Mit dieser Einschränkung entspricht der Jahresab-
schluss nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den deutschen 
handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrecht
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesell-schaft. Mit der genannten Einschränkung steht 
der Lagebericht in Einklang mit einem den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

	 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben 
nach unserer Beurteilung hinsichtlich der durch steigen-
de Leerstände und steigende Forderungen aus Vermie-
tung bedingten Liquiditätsausfälle, die lediglich durch 
unter dem Branchendurchschnitt liegende niedrige In-
standhaltungsaufwendungen kompensiert werden 
konnten, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

	 Berlin, den 10.10.2014

	 GdW Revision Aktiengesellschaft
	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
	 Steuerberatungsgesellschaft

	 Biskup, Wirtschaftsprüfer
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2.	 Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
27.11.2014 – Beschluss Nr. 03/2014

	 In der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 
erfolgte die Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2013. 

	 Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde einstim-
mig genehmigt. Der Jahresüberschuss von 19.595,72 
Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ge-
schäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2013 Ent-
lastung erteilt.

3.	 Freigabe des Landesrechnungshofes M-V
	 Schreiben des Landesrechnungshofes M-V vom 

02.06.2015 zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2013 der Wohnungsgesellschaft mbH Penkun:

	 Anliegend wird eine Ausfertigung des Berichts des 
Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2013 übersandt.

	 Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführun-
gen des Abschlussprüfers an und gibt den Prüfbericht 
unter Zurückstellung von Bedenken frei (§ 14 Abs. 4 
KPG). 

	 Auf den vom Abschlussprüfer mit einem Hinweis zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen versehenen eingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk macht der Landesrechnungshof 
besonders aufmerksam. Danach konnten die Werthaltig-
keit von Forderungen über TEUR 253 und das Bestehen 
von Verbindlichkeiten über TEUR 236 gegenüber den 
Gesellschaftern nicht nachgewiesen werden. Der Lan-
desrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass die Ge-
schäftsführung plant, die erforderlichen Recherchen und 
Verhandlungen voranzutreiben.

	 Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 
KPG über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser 
Unterlagen.

gez. Dr. Hempel

nicht ein Kochbuch in einem Geschirrtuch verschenken, 
eine gute Flasche Wein in Socken und Schal hüllen oder 
für Selbstgebackenes ein dekoratives Glas oder eine Dose 
verwenden?
Auch der Handel bietet eine breite Auswahl an umwelt-
freundlichen Papieren und Bändern an, sodass auf auf-
wendige Verpackungen aus Kunststoff, Metallfolie und 
Verbundmaterialien verzichtet werden kann. Geeignet sind 
auch Geschenktaschen aus Papier mit ansprechenden 
Motiven, die sich mehrere Jahre verwenden lassen. 
Ringelband und andere nicht verwertbare Materialien soll-
ten vermieden werden. Stoffbänder hingegen lassen sich 
aufbügeln und noch einmal verwenden.
Durch Phantasie und Umweltbewusstsein lässt sich somit 
während der Feiertage viel Abfall vermeiden, und das Ein- 
und Auspacken bereitet doppelt Freude.
Eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ihre Abfallbe-
raterin Frau Petra Brentführer.

Verschiebung des Hausmülltouren-
planes aufgrund von Feiertagen

Weihnachten
vom 21. Dez.	 auf den 19. Dez.
vom 22. Dez.	 auf den 21. Dez.
vom 23. Dez.	 auf den 22. Dez.
vom 24. Dez.	 auf den 23. Dez.
vom 25. Dez.	 auf den 24. Dez.

Neujahr 2016
vom 01. Jan	 auf den 02. Jan

Weihnachtsbaumentsorgung 

Am Donnerstag, dem 07.01.2016 werden in Pasewalk, 
Strasburg, Löcknitz, Viereck/ETS, Ueckermünde, Torgelow, 
Eggesin und Ferdinandshof die Weihnachtsbäume in den 
Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung) entsorgt.

Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum am Entsorgungstag 
bis 6.00 Uhr an den Restmüllcontainerstandplätzen zur 
Abholung bereit.
Die Weihnachtsbäume werden auch bei der nächsten 
Sperrmüllabfuhr mitgenommen.
Außerdem können sie kostenlos auf den Wertstoff- und 
Abfallannahmehöfen des Altkreises Uecker-Randow ab-
gegeben werden.

Achtung! Bitte Weihnachtsschmuck (Lametta) entfernen!

Die Abfallberatung informiert!

Weihnachtsverpackungen mit Pfiff!

Weihnachten ist das Fest des Schenkens.
Geschenke schön und ausgefallen zu verpacken, macht 
Spaß und ist nach wie vor sehr beliebt.
Deshalb möchten viele, trotz umweltbewusster Einstellung, 
darauf nicht verzichten.
Hat man mal angefangen, sich Gedanken über umwelt-
freundliche Alternativen zu machen, kommen schnell 
weitere Ideen. Seien Sie deshalb kreativ und unkonventi-
onell. Geeignete Verpackungsmaterialien finden Sie auch 
in Ihrem Haushalt.
Servietten, Schachteln, Stoffreste sowie Zeitschriftenseiten 
mit Blumen- oder Landschaftsmotiven eignen sich sehr 
gut, Geschenke originell zu verpacken und Trockenblumen, 
Efeuranken, Zapfen, getrocknete Zitronenscheiben, Zimt-
stangen oder eine Schleife aus Bast tun ihr übriges.
Auch ein Spaziergang kann bei der Ideenfindung ganz 
nützlich sein, denn ein Geschenk mit Blättern, Zweigen, 
Wurzeln, Moos oder Vogelfedern umhüllt, sieht bestimmt 
sehr schmuckvoll aus.
Indem Sie Geschenke in Kopftücher, Taschentücher, Ge-
schirrtücher oder Kissenbezüge einwickeln, kann die 
Verpackung auch selbst ein Geschenk sein. Also warum 
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